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Hinweise zur Verwendung des Begriffs "Leitstelle"
RdErl. d. Innenministeriums v. 31.10.2000
VD4-4.429 -5M

GemanB § 21 des Gesetzes uUber den Feuerschutz und die Hilfeleistung in Nordrhein-Westfalen
(FSHG) und § 7 des Gesetzes Uber den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kran-
kentransport durch Unternehmen in Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) haben die Kreise und
kreisfreien Stadte eine Leitstelle zu errichten und zu unterhalten (einheitliche Leitstelle).

Der in beiden Gesetzen einheitlich verwendete Begriff "Leitstelle" steht als Synonym fiir die Auf-
gabenibertragung und -durchfihrung im Feuerschutz, in der Hilfeleistung und im Rettungsdienst
durch die zustandige Stelle. Mit dem Begriff "Leitstelle" sind daher eindeutig definierte Aufgaben
und Befugnisse verbunden (§ 21 FSHG und §§ 7 und 8 RettG NRW).

Die "Leitstelle" ist somit elementarer - und auch rechtlicher - Bestandteil der 6ffentlichen Da-
seinsflirsorge und Gefahrenabwehr.

Die Eintragung eines privaten Krankentransportunternehmers in Informationsmedien zur Tele-
fonauskunft - z.B. Telefonbuch, Telefon-CD - mit dem Begriff "Leitstelle" erweckt bei der hilfe-
suchenden Bevolkerung die Annahme, dass es sich in diesem Fall um die in der 6ffentlichen Auf-
gabenwahrnehmung einzurichtende Leitstelle gemaB FSHG und RettG NRW handelt. Da der Hil-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 1/2


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2000-76
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2000-s1605

fesuchende nicht erkennen kann, ob es sich - trotz im Eintrag fehlender Notrufnummer 112 - um
die gewlinschte 6ffentliche Gefahrenabwehr (Feuerschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst)
handelt, ist nicht gesichert, dass ihm die erwartete adaquate Hilfe zukommt.

Die Eintragung eines privaten Krankentransportunternehmens unter der Bezeichnung "Leitstelle"
(auch als Erganzung oder in abgewandelter Form) in Werbe- oder Informationsmedien zur Tele-
fonauskunft ist daher unzuldssig.

Dieser RdErl. ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium fir Frauen, Jugend, Familie und Ge-
sundheit des Landes Nordrhein-Westfalen.

- MBI. NRW 2000 S. 1605

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/2



	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Hinweise zur Verwendung des Begriffs "Leitstelle" RdErl. d. Innenministeriums v. 31.10.2000 V D 4 - 4.429 - 511 


